Interessengemeinschaft Konradsheimer Bürger e.V.



Info aus dem Durchführungsvertrag 
Stadt Erftstadt / Jahnshöfe-Konradsheim ;

... bezüglich der Probleme wird mit dem Baustellenverkehr immer wieder spekuliert wer denn nun schuld an den Problemen sein. 
Ja nach beruflicher, parteipolitischer oder auf Freundschaften beruhenden Bevorzugung fällt das Urteil leider einseitig aus , zu Lasten 
des Baulastträgers  -  aber leider  ohne Kenntnisstand der eigentlichen Grundlagen .
Für das Projekt Jahnshöfe wurde ein Durchführungsvertrag erstellt und rechtskräftig.
Im §14, er regelt finanzielle Vorleistungen, um die Ausrede, man habe kein Geld, aus der Welt zu schaffen ! In diesem §14 gibt es den Absatz 7, der den 4 beteiligten Stellen auferlegt, ein gemeinsames Konzept für die Führung des Baustellenverkehrs vorzulegen. Das ist wohl nicht geschehen, weil nicht alle beteiligte Stellen mitarbeiten wollten oder konnten. Möglicherweise wurde wohl in Teilen vergessen die notwendigen Haushaltsmittel zu beantragen bzw zu planen. Die 4 Stellen sind außer dem Baulastträger der Rhein-Erft-Kreis, der Landesbetrieb Straßen und die Stadt Erftstadt. Diese 4 Stellen haben keinen gemeinsamen Vorgesetzten. Ein solcher hätte jenseits von Zuständigke[image: image.jpeg]iten mit Hilfe von Verantwortung die Beteiligten an einen Tisch bringt müssen, um erst mit einem gemeinsamen Ergebnis die Zusammenarbeit zu regeln. Im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit hätte wohl die Stadt Erftstadt den Vorsitz übernehmen sollen!
Der Durchführungsvertrag regelt leider nicht, was zu geschehen hat, wenn eine oder mehrere der Parteien nicht ernsthaft mitarbeitet. Um zu zeigen, dass es nur gemeinsam geht, hier die anliegenden Straßen: Am Goldplatz, K44, Frenzenstrasse, L162. Ganz problematisch wird es, wenn außer dem Baulastträger die anderen drei Partner versuchen ohne eigene Haushaltsmittel das Problem zu lösen und gleichzeitig Versäumnisse aus vielen langen Jahren dem Baulastträger auf das Auge zu drücken.
Nun ist die Situation wirklich verfahren, denn für notwendige Vorarbeiten für einen Baustellenverkehr ist es wohl viel zu spät. 
Was hätte zuvor geregelt und gemacht werden müssen?
Die K44 hätte auf der ganzen Länge bis zum Kreisel an der Autobahnauffahrt provisorisch so hergerichtet werden müssen,
dass die komplette Breite mindestens stellenweise die Breite von zwei Lkw ermöglicht, d.h. Löcher beseitigen, Kantenabbrüche sichern, Pfützenbildung beseitigen
Für wartende Baufahrzeuge hätte auf der Zufahrt mindestens eine, besser zwei Wartezonen eingerichtet werden müssen mit der Möglichkeit des Abrufens der Fahrzeuge
Die Einfahrt in die Baustelle hätte auf der gegenüberliegenden Seite so verbreitert werden müssen, dass ein Ausscheren von Lkw mit Anhänger ohne Behinderungen möglich ist.
Der fehlende Rad- und Fußweg hätte in Absprache mit dem Golfplatz provisorisch von der Einmündung bis zur Rotbachbrücke hergerichtet werden müssen
Die Zusammenarbeit der 4 Stellen und der Nachbarn der Baustelle sowie der Dorfgemeinschaft hätte frühzeitig von Seiten der Behörden organisiert und instrumentalisiert werden müssen.
Nun ist es wohl nur noch mit Hauruck Aktivitäten möglich für den Rest der Jahnshof Bauzeit eine Lösung zu finden.
In jedem Fall ist die Zusammenarbeit schon jetzt zu fordern, denn für den weit nach hinten geschobenen Bau der beiden Kreisel am Jahnshof, aber erst recht für das Campus Vorhaben muss schon jetzt rasch gehandelt werden.
Im vorliegenden Fall ist nicht Zuständigkeit der Schlüssel, sondern Verantwortung und die liegt nun mal nicht beim Baulastträger!
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